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Bekanntgabe der Beschlüsse und Ergebnisse des 
 

Gemeinderats 

 
vom 29. Januar 2026 

 
Öffentlich 

 
 
 
 
 

- 5 - 
 

Heilbronner Bildungslandschaft; Ganztagsschule 
-Fortschreibung des Konzepts- 

(DS 279/2025, 279 a/2025) 
 
 

Der Gemeinderat nimmt das Konzept Heilbronner Bildungslandschaft; Ganztagsschule 
(Anlage 1 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 279) zur   K e n n t n i s . 
 
 

Beschluss (einstimmig): 
 

1. Erste Umsetzungsstufe: Folgende Aspekte des Konzepts Heilbronner Bildungsland-
schaft; Ganztagsschule, werden beschlossen: 

 

 a) Bereitstellung von +1,22 Vollzeitäquivalent (VZÄ) für die Umsetzung des bereits 
geltenden Heilbronner Betreuungsstandards an der Grundschule Alt-Böckingen. 

 

 b) Die verbindliche Einführung eine Basis-Qualifizierung für Betreuungskräfte. 
 

 c) Bedarfsangepasste Kürzung der Betreuungszeiträume an allen Standorten sowie 
Reduktion der Betreuungsangebote an Halbtagsschulen.  

 

 d) Fortführung des bisherigen ergänzenden kommunalen Betreuungsangebots an 
den Halbtags-Grundschulen Biberach und Frankenbach bis Ende Schuljahr 
2026/2027. 

 

2. Die Fortschreibung des Teil-Konzepts für das Sonderpädagogische Bildungs- und 
Beratungszentrum (SBBZ) Paul-Meyle-Schule in Verbindung mit der Aktualisierung 
der Personalbemessung (Anlage 2 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 279) wird be-
schlossen. Darunter fallen insbesondere: 

 

 a) Ergänzende Finanzmittel für die Aufstockung der Koordinationsstelle beim freien 
Träger auf insgesamt 1,7 VZÄ. 
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 b) Aktualisierung der Personalressourcen für die schulischen Begleitung: 1,4 Be-
treuungskräften und 0,33 Fachkräften pro Klasse während des Unterrichts. 

 

3. Die Weiterentwicklung aller Ganztagsgrundschulen in städtischer Trägerschaft zu 
Schulen nach § 4a Schulgesetz (SchG) in den Ganztagsmodellen mit drei, vier oder 
fünf Tagen mit je acht Stunden bis spätestens Start des Schuljahrs 2029/2030 wird 
beschlossen. 

 

4. Die Erhöhung der Elternentgelte gemäß Entgelttabelle (Anlage 3 zu Gemeinderats-
drucksache Nr. 279) wird beschlossen. 

 

5. Weitere Umsetzungsstufen werden innerhalb der Beratungen zum Haushalt der 
Stadt Heilbronn für die Jahre 2027/2028 beraten.  


